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Satzung des Vereins »Chic im Osten e. V.« in der Fassung vom 17. Februar 2016 

§ 1 Name des Vereins

Der Verein trägt den Namen »Chic im Osten e. V.« mit Sitz in Leipzig. Der Verein soll in das Vereinsregister
eingetragen werden.

§ 2 Zweck des Vereins

»Chic im Osten e. V.« ist überparteilich und unabhängig. Die Mitglieder des Vereins
� halten die freiheitlich-demokratische Grundordnung für eine unverzichtbare Voraussetzung ihrer Arbeit;
� bejahen die Ziele des Vereins 
und
� beteiligen sich aktiv an der Vereinsarbeit.

Der  Verein verfolgt für die Stadt, die Region, das Land und den Bund folgende Ziele:
� Die bereits bestehende Sammlung »Chic im Osten � Mode in der DDR« soll gep�egt, bewahrt und erweitert werden. 
� Erklärtes Ziel ist es, den Sammlungsbestand öffentlich zu machen. Hierfür wird »Chic im Osten e. V.« mit
 Ausstellungen, Modenschauen und anderen geeigneten Veranstaltungen dazu beitragen, ein Stück DDR-Geschichte 
 (Bekleidung und Accessoires, Fotos und Zeitdokumente sowie entsprechende, themenbezogene Objekte der Jahre  
 1946/1949 bis 1990) verfügbar und erfahrbar zu halten und zugleich zu zeigen, wie vielseitig, kreativ und einfalls- 
 reich  die Mode in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts auch im Osten Deutschlands war. 
� Langfristig entsteht eine eigene Dauerstellung zum Thema »Mode in der DDR« (im umfassenden Sinn) in geeigneten  
 Räumen. Dieser Begegnungsort bietet außer der Dauerausstellung und wechselnden themenbezogenen Sonderaus- 
 stellungen Veranstaltungen rund um die Bereiche Mode, Modegeschichte, Alltag und Mode in der ehemaligen DDR  
 an. Neben Ausstellungen und Gesprächsrunden wird es spezielle Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche sowie 

Kreativangebote geben. 
� Zur Durchsetzung seiner Ziele wird der Verein auch mit anderen Organisationen und mit Mandatsträgern in den   
 Gemeinden, im Land und im Bund, die sich ähnliche Ziele gesetzt haben, zusammen arbeiten. 

§ 3 Gemeinnützigkeit

Der  Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
�Steuerbegünstigte Zwecke� der Abgabenordnung. Er verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Zwecke. Mittel des Vereins dür-
fen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 
Vereinsämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt. Dem entgegenstehende Regelungen bedürfen der Zustimmung 
der Mitgliederversammlung. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch un-
verhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
Funktionsträger und Mitglieder des Vereins haben einen Aufwendungsersatzanspruch nach § 670 BGB für solche Aufwen-
dungen, die ihnen durch die Tätigkeit für den Verein entstanden sind. Diese sind durch prüffähige Belege und Aufstellungen 
gegenüber dem Schatzmeister nachzuweisen und werden vom Vorstand geprüft. Die Mitglieder des Vereins dürfen bei 
ihrem Ausscheiden oder bei Au�ösung des Vereins keine Anteile des Vereinsvermögens erhalten.
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§ 4 Finanzierung des Vereins 

Die Finanzierung des Vereins erfolgt durch Mitgliedsbeiträge auf der Grundlage der jeweils gültigen Beitragsordnung. 
Die Beitragsordnung wird von der Mitgliederversammlung beschlossen.
Zur �nanziellen Unterstützung des Vereinszwecks ist die Fördermitgliedschaft möglich.
Darüber hinaus �nanziert sich der Verein über Spenden (Geld- wie Sachspenden) sowie durch Einnahmen aus Veranstal-
tungen und Eintrittsgelder für Ausstellungen.
Die bestehende Chic-im-Osten-Sammlung geht als Dauerleihgabe | Schenkung | Ankauf von Einzelstücken aus dem Privat-
eigentum der Gründungsmitglieder Ute Scheffler und Martin Gennrich in die Verantwortung des Vereins über und bildet 
den Grundstock der Sammlung.

§ 5 Mitgliedschaft 

Mitglieder des Vereins können natürliche Personen nach Vollendung des 16. Lebensjahres unabhängig von ihrer Staats- 
bürgerschaft, Konfession und Parteizugehörigkeit sowie juristische Personen werden.
Juristische Personen und Körperschaften sowie Einzelpersonen können eine Fördermitgliedschaft im Verein begründen. Für 
Fördermitgliedschaften sind entsprechende Vereinbarungen durch den Verein abzuschließen.
Die Mitgliedschaft muss schriftlich beim Vorstand beantragt werden. Der Vorstand entscheidet über die Aufnahme mit ein-
facher Mehrheit. Die Entscheidung muss nicht begründet werden. Gegen eine eventuelle Ablehnung des Aufnahmeantrages 
ist Widerspruch möglich. Der Widerspruch ist binnen eines Monats nach Zugang der Ablehnung schriftlich beim Vorstand 
einzulegen. Die nächste planmäßige Mitgliederversammlung entscheidet dann mit einfacher Mehrheit abschließend über 
den Aufnahmeantrag. Die Entscheidung der Mitgliederversammlung muss nicht begründet werden. 

§ 6 Rechte und P�ichten des Mitgliedes 

Jedes Mitglied ist berechtigt, am Vereinsleben teilzunehmen, durch Sach- und Fachkompetenz seinen | ihren persönlichen 
Beitrag einzubringen und Geld- wie Sachspenden zu akquirieren. Die Mitgliedschaft ist unbefristet. Jedes natürliche Mit-
glied kann in den Vorstand gewählt werden. 
Fördermitglieder sind berechtigt,  sich mit beratender Stimme an den Beschlussfassungen des Vereins zu beteiligen. 
Die Zahlung der Beiträge, Zuschüsse, Umlagen wird durch eine Beitragsordnung geregelt. In der Beitragsordnung sind die 
Höhe der Mitgliedsbeiträge und Umlagen, die Zahlungsfristen und die Zahlungsmodalitäten zu regeln. 

§ 7 Beendigung der Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft wird beendet durch 
� freiwilligen Austritt, 
� Streichung von der Mitgliederliste, 
� Ausschluss, 
� Tod des Mitglieds. 

Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand und wird mit Eingang wirksam. 
Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes von der Mitgliederliste gestrichen werden, wenn es trotz zweimaliger 
schriftlicher Mahnung mit der Erfüllung seiner Beitragsp�icht im Rückstand ist. Die Streichung darf erst beschlossen
werden, wenn seit der Absendung des 2. Mahnungsschreibens drei Monate verstrichen sind und bis dahin keine Zahlung 
der ausstehenden Beiträge erfolgt ist. Dem Mitglied ist die Streichung schriftlich mitzuteilen. 
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Ein Mitglied kann, wenn es gegen die Interessen und Ziele des Vereins gröblich verstoßen hat, durch Beschluss des 
Vorstandes ausgeschlossen werden.
Ein Mitglied kann ebenso durch den Vorstand ausgeschlossen werden, wenn es trotz schriftlicher Abmahnung wieder-
holt gegen satzungsmäßige P�ichten verstoßen hat. Vor dem Ausschluss ist dem Mitglied Gelegenheit zu geben, sich im 
Vorstand des Vereins zu rechtfertigen. Der Ausschluss ist zu begründen und dem Mitglied durch eingeschriebenen Brief 
zur Kenntnis zu geben. Das betreffende Mitglied kann innerhalb eines Monats nach Zugang der schriftlichen Ausschluss-
mitteilung ebenfalls schriftlich beim Vorstand Widerspruch einlegen. Nach Anhörung des | der Widerspruchsführers|in 
entscheidet die nächste planmäßige Mitgliederversammlung abschließend über den Ausschluss des Mitgliedes.
Die Mitgliedschaft endet automatisch mit dem Tod des Mitgliedes. 

§ 8 Organe des Vereins 

Die Organe des Vereins sind 
� Mitgliederversammlung, 
� Vorstand. 

§ 9 Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung ist das höchste beschlussfassende Organ des Vereins und beschließt die für das jeweilige 
Geschäftsjahr durchzuführenden Aufgaben. Sie tagt mindestens einmal im Jahr und ist durch den Vorstand postalisch oder 
auf elektronischem Wege einzuberufen. Die Ladungsfrist für die ordentliche Mitgliederversammlung beträgt mindestens 
vier, aber höchstens sechs Wochen. Die Einladung muss die bis dahin vorliegenden Beschlussvorlagen für die Mitglieder-
versammlung enthalten. Bis spätestens zwei Wochen nach Eingang der Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung 
kann jedes Mitglied eigene Anträge zur Tagesordnung und den Beschlüssen beim Vereinsvorstand einreichen. 
Der  Vorstand wird unverzüglich alle Mitglieder über weitere eingegangene Vorschläge und Anträge zur Mitgliederver-
sammlung informieren. 
Der  Verein arbeitet nach Beschlüssen der Mitgliederversammlung, die von einem | einer vom Vorstand benannten 
Schriftführer|in protokolliert werden. 
Der Vorstand gibt vor der Mitgliederversammlung einen Tätigkeitsbericht und einen Finanzbericht über das vergangene 
Geschäftsjahr ab. 
In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied eine Stimme. Zur Ausübung des Stimmrechts kann ein anderes Mitglied 
schriftlich bevollmächtigt werden. Die Bevollmächtigung ist für jede Mitgliederversammlung gesondert zu erteilen. Ein 
Mitglied darf jedoch nicht mehr als drei abwesende Mitglieder vertreten. 
Die Mitgliederversammlung ist zuständig für: 

� Entgegennahme des Tätigkeitsberichtes des Vorstandes und des Finanzberichtes der Abschlussprüfer; 
� Entlastung des Vorstandes; 
� Wahl des Vorstandes; 
� Abwahl des Vorstandes; 
� Bestätigung und ˜nderung der Geschäftsordnung; 
� ˜nderung der Satzung und Au�ösung des Vereins; 
� Ernennung von Ehrenpräsidenten und Ehrenmitgliedern.
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§ 10 Die Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 

� Die Mitgliederversammlung wird von dem | der Vorsitzenden bei dessen | deren Verhinderung von einem | einer   
 Stellvertreter|in geleitet. 
� Bei Wahlen wird die Versammlungsleitung für die Dauer des Wahlganges und der vorangehenden Diskussion  
 einem | einer Wahlleiter|in übertragen. 
� Die Wahl des Vorstandes erfolgt alle drei Jahre. Die Wahl des Vorstandes wird geheim durchgeführt, es sei denn, die  
 Versammlung beschließt einstimmig eine offene Wahl.
� Die Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Zahl der anwesenden Mitglieder des Vereines beschlussfähig.
� Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse in der Regel mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 
 Satzungsänderungen und der Beschluss über die Au�ösung des Vereins bedürfen einer Mehrheit von drei Vierteln   
 der erschienenen Mitglieder|innen. Darauf gerichtete Anträge müssen in der Tagesordnung aufgeführt sein.
� Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt. Er kann, so dies zweckmäßig ist, in der nächsten ordentlichen  
 Mitgliederversammlung erneut zur Beschlussfassung eingebracht werden.
� Über den Verlauf und die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das vom jeweiligen   
 Versammlungsleiter und dem | der Protokollführer|in zu unterzeichnen ist.

§ 11 Außerordentliche Mitgliederversammlungen 

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muss einberufen werden, wenn ein Drittel aller Mitglieder dies schriftlich 
unter Angabe der Gründe vom Vorstand verlangt. Der Vorstand ist ebenfalls berechtigt, eine außerordentliche Mitglieder-
versammlung einzuberufen. Die Ladungsfrist für eine außerordentliche Mitgliederversammlung beträgt sieben Wochentage. 
Der Einladung sind die entsprechenden Beschlussvorlagen für die außerordentliche Mitgliederversammlung beizufügen. 

§ 12 Wahl des Vorstandes 

Der  Vorstand wird von der Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit gewählt. 
Vorstandsmitglieder können nur ordentliche Mitglieder des Vereins werden. 
Die Wahlen des | der Vorsitzenden des Vorstandes, seiner | ihrer ein bzw. zwei Stellvertreter|innen und der weiteren Mit-
glieder des Vorstandes werden in getrennten Wahlgängen in offener oder geheimer Wahl durchgeführt. Über das Verfahren 
entscheidet die Mitgliederversammlung per Abstimmung vor der Wahl.
Über den Wahlverlauf und das Wahlergebnis ist ein Protokoll anzufertigen, das von den Mitgliedern des Wahlausschusses 
zu unterschreiben ist und beim Vorstand des Vereins hinterlegt wird. 
Der  Vorstand bleibt bis zu einer Neuwahl im Amt. 
Mit  Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet automatisch auch das Amt als Vorstand. 

§ 13 Der Vorstand 

Der  Vorstand besteht aus mindestens drei, jedoch maximal fünf Mitgliedern, davon: 
� 1 Vorsitzende|r 
� 1 oder 2 Stellvertreter|innen
� 1 Schatzmeister|in 

Vorstand im Sinne von § 26 BGB ist der | die Vorsitzende gemeinsam mit seiner | ihrer Stellvertreter|in oder zwei stellver-
tretende Vorsitzende gemeinsam sowie der | die Schatzmeister|in. Sie sind im Sinn des BGB vertretungsberechtigt und 
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werden ins Vereinsregister eingetragen, das heißt, sie vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Vorstandsmit-
glieder können sich nicht von anderen Mitgliedern des Vereins in ihrem Stimmrecht vertreten lassen.
In bestimmten Situationen sind auf Beschluss der Mitgliederversammlung nur zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam ver-
tretungsberechtigt; das betrifft insbesondere den Verein in seiner Wirkung grundsätzlich verp�ichtende Verträge. 
Andere Regelungen bedürfen der Zustimmung der Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit.

� Der Vorstand ist für die laufende Tätigkeit des Vereins zwischen den Mitgliederversammlungen verantwortlich. 
� Der Vorstand ist gegenüber der Mitgliederversammlung rechenschaftsp�ichtig.
� Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung, die mit einfacher Mehrheit der Vorstandsmitglieder beschlossen wird. 
� Der Vorstand fasst seine Beschlüsse auf der Grundlage der Beschlüsse der Mitgliederversammlung.
� Scheidet ein Vorstandsmitglied innerhalb einer Wahlperiode aus dem Vorstand aus, kann der Vorstand bis zur
 nächsten ordentlichen Vorstandswahl ein Mitglied kooptieren. Diese Wahl muss durch die Mitgliederversammlung   
 mit einfacher Mehrheit bestätigt werden.
� Die Mitgliederversammlung kann die Wahl | Berufung eines �erweiterten Vorstandes� zur Unterstützung des 
 gewählten Vorstands vor allem in inhaltlich-thematischer Hinsicht beschließen. Mitglieder der erweiterten 
 Vorstandes haben keine Vertretungsberechtigung und werden nicht eingetragen. Im Vorstand haben sie ansonsten   
 die gleichen Aufgaben und Rechte, auch Stimmrechte.

 
§ 14 Die Zuständigkeit des Vorstandes 

Der  Vorstand ist für alle laufenden Angelegenheiten des Vereins »Chic im Osten e. V.« zuständig. Er hat insbesondere 
folgende Aufgaben: 

� Vorbereitung der Mitgliederversammlung und Aufstellung der Tagesordnung; 
� Einberufung der Mitgliederversammlung; 
� Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung; 
� Beschlussfassung über Ablehnung der Aufnahme, Streichung und Ausschluss von Mitgliedern; 
� Erarbeitung von Leitlinien für die Sacharbeit; 
� Aufstellung des jährlichen Wirtschaftsplanes zur Vorlage und Verabschiedung durch die Mitgliederversammlung; 
� Sicherstellung einer geordneten Finanzlage des Vereins.  Fristgerechte Abführung aller gesetzlich vorgeschriebenen
 Steuern, Gebühren und Beiträge;
� Kooption von Vorstandsmitgliedern; 
� Bestellung von Geschäftsführern, sofern hierfür entsprechende Beschlüsse der Mitgliederversammlung bestehen; 
� Akquirierung von Geld- und Sachspenden. 

§ 15 Beschlussfassung des Vorstandes 

� Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in der Regel in Vorstandssitzungen, die von dem | der Vorsitzenden, bei deren  
 Verhinderung von einem | einer Stellvertreter|in schriftlich einberufen werden. 
� Die Vorstandsitzungen sind für die Mitglieder von »Chic im Osten e. V.« öffentlich. 
� Die ordentliche Einberufungsfrist beträgt sieben Wochentage. 
� Eine Tagesordnung ist mitzuteilen. 



Chic im Osten e. V. | Ansprechpartner: Dr. Ute Scheffler | Martin Gennrich B. A. | www.chic-im-osten.de | 0157 58220087  | 6

� Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Vorstandsmitglieder, darunter der | die Vorsitzende  
 oder ein|e Stellvertreter|in anwesend sind. Ein Teilnahme per Skype für nicht ortsansässige Vorstandsmitglieder ist   
 nach formlosem Antrag statthaft. 
� Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der Stimmen. 
� Die Vorstandssitzung wird von dem | der Vorsitzenden oder einem seiner | ihrer Stellvertreter|innen geleitet. 
� Von jeder Vorstandssitzung ist ein Protokoll anzufertigen. 

§ 16 Kassenprüfung 

Das Rechnungsjahr ist das Kalenderjahr. 
Zur Prüfung der Rechnungsführung und der Kasse werden zur Jahreshauptversammlung durch die Mitgliederversammlung 
zwei Rechnungsprüfer|innen gewählt. Diese müssen ordentliche Mitglieder des Verbandes sein und dürfen dem Vorstand 
nicht angehören und erstatten der Mitgliederversammlung Bericht über die Ergebnisse ihrer Tätigkeit. 

§ 17 Au�ösung des Vereins 

Bei Au�ösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks fällt das Vermögen an die 
(muss noch entschieden werden).
Beschlüsse über die künftige Verwendung des Vermögens nach Au�ösung des Vereins dürfen erst nach Einwilligung des 
Finanzamtes ausgeführt werden.

§ 18 Gerichtsstand

Gerichtsstand ist Leipzig. 
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Beitragsordnung des Vereins »Chic im Osten e. V.« vom Februar 2016 

Grundsätze für die Zahlung von Beiträgen

� Die Beitragsordnung des »Chic im Osten e. V.« gilt für alle natürlichen und juristischen (korporativen) Personen   
 und Fördermitglieder.
� Jedes Mitglied ist zur Errichtung seines Beitrages in der festgelegten Mindesthöhe und spätestens zu einem   
 festen Termin innerhalb eines Kalenderjahres verp�ichtet. Die Zahlung eines höheren Beitrages liegt im   
 Ermessen des einzelnen Mitgliedes.
� Die Beitragsentrichtung erfolgt in der Regel mittels Überweisung;  sie ist auch in Form der Kassierung möglich.
� Die Beiträge sind Vereinsvermögen und dienen ausschließlich der Finanzierung der satzungsgemäßen 
 Vereinszwecke.

Höhe und Fälligkeit der Beiträge

� Die Höhe des Mindestbeitrages für natürliche Personen beträgt jährlich:
  | für Schüler, Auszubildende, Studenten, ALG-II-Empfänger 25,00 Euro
  | für alle anderen natürlichen Mitglieder 60,00  Euro
� Die Höhe der Mindestbeiträge von juristischen (korporativen) Personen und Fördermitgliedern
 beträgt jährlich:
  | für juristische Personen  250,00 Euro
  | für fördernde Mitglieder als natürliche Personen 100,00 Euro
� Der Beitrag ist jeweils spätestens bis zum 31. März für das laufende Kalenderjahr fällig.
 Bei Eintritt im laufenden Kalenderjahr ist der anteilige Jahresbeitrag bei Aufnahme fällig.
 Die Anteiligkeit berechnet sich pro Monat als ein Zwölftel des jeweiligen Jahresbeitrages.
� Der Beitrag kann halbjährlich oder jährlich, vorzugsweise durch Dauerauftrag, entrichtet werden.
 In Ausnahmefällen ist auch eine Einzahlung in bar möglich.

Für die Anpassung der Mindestbeiträge ist die Mitgliederversammlung zuständig.
˜nderungsbeschlüsse zur Beitragsordnung werden mit einfacher Mehrheit gefasst.
Scheidet ein Mitglied aus dem Verein aus, besteht kein Anspruch auf Rückerstattung bereits gezahlter Mitgliedsbeiträge.

Über die Höhe der Mitgliedsbeiträge in der Zeit zwischen der Gründung des Vereins und dem Ende des Gründungsjahres 
entscheidet die Gründungsversammlung mit einfacher Mehrheit.

Diese Beitragsordnung tritt mit ihrem Beschluss durch die Gründungsversammlung des Vereins »Chic im Osten e. V.«
am 17. Februar 2016 in Kraft.
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Beitrittserklärung zum Verein »Chic im Osten e. V.« 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Verein »Chic im Osten e. V.«

� Die Satzung und Beitragsordnung von »Chic im Osten e. V.« habe ich zur Kenntnis genommen und erkenne beide an. 

Name:  Vorname:   

Straße, Haus-Nr.    PLZ, Ort:   

Telefon:   E-Mail:  

Internet:  Tätigkeit:

Datum:  Unterschrift:

Antrag auf Fördermitgliedschaft im Verein »Chic im Osten e. V.« 

Hiermit beantrage ich eine Fördermitgliedschaft im Verein »Chic im Osten e. V.« 

� Die Satzung und Beitragsordnung von »Chic im Osten e. V.« habe ich | wir zur Kenntnis genommen und 
 erkenne(n) beide an. 

Unternehmen | Name:  Vertreter | Vorname:   

Straße, Haus-Nr.    PLZ, Ort:   

Telefon:   E-Mail:  

Internet:  Tätigkeit:

Datum:  Unterschrift


